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TI 59~ dei" Beilagen zu den stenogr<lpM::chen Protokollen des Nationalrates 

Xli. Gesetzgebu..'igsperiode 

jl.J,ntrag 

der Abgeordneten Dr o ItiUSSIL f G" R (rf: b 

und Genossen 

betreffend Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 s 

BGBl o Nr o 376/1967o 

Die derzeitigen Freibeträge bzw o Freigrenzen g~lten seit 

1963 unveränder'!; in der Höhe von S 3 0 000 0 = bzw .. S .5",000,,

und sind daher den gegenwärtigen Wertverhältnissen nicht 

mehr entsprechend o Eine Anpassung erscheint demnach dringend 

erfmrderlich o 

Im übrigen wird dami. t auch eine erhebliche Verwal·tungs

vereinfachung bzw o Lohnverrechnungsvereinfachung angestrebt~ 

da die entsprechenden Freibeträge bzwo Freigrenzen bei der 

Lohnsummensteuer in gleicher Weise angepasst 'werden so11enQ 

Eine betragsmäßige Quanti:fizierung der durch diesen Antrag 

eintretenden Mindereinnahmen ist mangels entsprechender 

zeitnaher statistischer Unterlagen nicht möglich" Es steht 

jedoch fest p daß der Entfall in dem für das Jahr 1971 präli

minierten Einnahmenzu'V!achs untergebracht werden kann" 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher den 

Antrag/l 

Der N~tionalrat wolle beschl'ießeng 

Bundesgesetz vom OOOO~QOOGO~ 
womit das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 9 
BGBl o Nr o 376/1967 geändert wird o 

Der Nationalrat hat beschlossens 

Artikel I 

10) § 41 Abs&l~ letzter Satz Familienlastenausgleichsgesetz 

1967 hmt zu lauten& 

PUÜbersteigt die Beitragsgrundlage in einem Kalender

monat nicht den Betrag von S 70500 0 -, so verringert 
e 

sie sich um S 5,,000"-"$ 
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Artikel II o 

20} (1) Die Bestimmungen dieses =Bundesgesetzes sind 

erstmals :für das Kalenderjahr 1971 anzu'Kenden .. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

der Bmldesminister für Finanzen betraut o 

In :formeller Hinsicht wolle der Antrag dem Fj.nanz~ 

und Budgetausschuß zugewiesen werdeno 

. . 

.. 
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